


Allgemeine Bestimmungen

1. Teilnahme berechtigt sind Mitglieder von Vereinen, die einem dem DSV angeschlossenen 
Landesverband angehören und ihren Sitz im Märkischen Kreis haben.

2. Es gelten die Wettkampfbestimmungen, die Rechtsordnung, die Antidopingordnung und die 
Wettkampflizenzordnung des DSV.

3. Die Wettkampfbahn ist 25 m lang und hat 4 durch Wellenkillerleinen getrennte Bahnen. Die 
Wassertemperatur beträgt 26° Celsius. Es erfolgt Handzeitnahmen. Gestartet wird nach der 2-Start-
Regel.

4. Die Meldungen sind auf Meldelisten (DSV-Form 102) einschließlich Meldebogen (DSV-Form 101) 
abzugeben. Vereine, die EDV unterstützt arbeiten, werden gebeten eine Meldedatei nach gültigem 
DSV-Standard beizufügen.

5. Meldeschluss: 14.04.2008,  20:00 Uhr
                                                                          
Meldeanschrift:     Bodo Stöcker             Tel.: 02351/4320033

Paulmannshöher Str. 6        Fax: 02351/4320034
58515 Lüdenscheid Bodo.Stoecker@sv08-werdohl.de

6. Das Meldegeld beträgt 3.- € pro Start. Zusätzlich sind von jedem Verein 5.-€ für die Erstellung der 
Kreisbestenliste durch Lutz Cronauge zu entrichten. Der Betrag muss vor Wettkampfbeginn auf dem 
Konto des SV 08 Werdohl bei der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis, Konto Nr. 70012885, 
BLZ 45851020,  eingegangen sein.

7. Mit der Abgabe der Meldungen hat der meldende Verein zu versichern, dass die gemeldeten 
Schwimmer ihre Sportgesundheit gem. § 7 WB nachweisen können, die Schwimmer gem. §§ 11 und 
15 WB im Lizenzregister des DSV erfasst sind und die Jahreslizenz bezahlt haben. Liegen diese 
Versicherungen nicht vor, sind die Meldungen vom ausrichtenden Verein zurück zuweisen.

8. Die Läufe werden  jahrgangsunabhängig nach den angegebenen Bestzeiten gesetzt. 

9. Jeder teilnehmende Verein hat mindestens einen Kampfrichter pro Abschnitt zu stellen (ab 25 Starts 
zwei Kampfrichter). Die Kampfrichter erhalten   etwas zu Essen und Getränke.

10. Der Ausrichter behält sich Änderungen im Zeitplan vor. Rechtzeitige Mitteilung über Änderungen 
erfolgt mit der Versendung des Meldeergebnisses.

11. Wertung: die Jahrgänge 1987 und älter gemeinsam, die Jahrgänge 1988 und 1989 gemeinsam und 
die Jahrgänge 1990 -  1999 jeder Jahrgang  einzeln. Auszeichnungen:    Platz 1 bis 3 Medaillen; Platz 
4 bis 6 Urkunden Mannschaftspokal: Die Mannschaftswertung erfolgt  durch Addition von Punkten. 
Platz 1 – 6 (13/9/7/5/3/1Punkte). Die Mannschaft mit der höchsten Punktezahl erhält einen Pokal. 
Der Pokal bleibt im Besitz des Vereins, der ihn gewinnt.

12. Siegerehrungen sind Bestandteil des Wettkampfes, Pokale und Medaillen werden nicht nachgesandt.

13. Der Ausrichter haftet nicht für Verluste und Schäden an Wertsachen.

Genehmigt:

Bodo Hein Hans-Dieter Ackermann
Fachwart Schwimmen Sportlicher Leiter
Schwimmverband Südwestfalen SV 08 Werdohl 

mailto:Bodo.Stoecker@sv08-werdohl.de

